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Devevey glaubt, «s seyen Mitglieder abwe-
send, die keinen Urlaub haben, oder deren Urlaub
zu Ende ist; diese sollten erst zurükgerufm werden.
-- Dieser Antrag wird angenommen.

Nachricht.
Die helvetische Regierung hat (wer dürfte etwas

anders voraussetzen, aus vollwichtigen Gründen,)
ihre befördernde Hand von den helvetischen Tage-
blättern zurückgezogen; sie überlaßt es dem patrio-
tischen Wetteifer der Verleger, ihre Mitbürger über
alles zu unterrichten, was ihnen zu erfahren nüzlich
und wichtig seyn kann. Dle verschiedenen Beam-
teten der Republik werden also ins künftige das
neue helvetische Tageblatt nicht mehr wie gewöhn-
lieh von der Regierung erhalten, ungeachtet es fort-
gesetzt wird.

Es wird daneben aber ein neues Tagblatt er-
scheinen mit der Aufschrift: Helve t i s ch e

Chronik.
Der Zweck dieses Blattes wird seyn, dem helve-

tischen Bürger so geschwind als möglich von allem
Nachricht zu geben, was ihm als Mensch und
Schweizer angelegen seyn kaun.

So wird es enthalten die Verhandlungen der
beiden Rathe, aber nicht mit der Weirläuftigkeit
ausgeführt, daß man den ganzen Gehalt der ein-
zelnen Repräsentanten daraus zu beurtheilen ver-
sucht werden könnte, sondern mit der bestimmten
Zusammenfassung, daß der Gang und der Geist der
Gesezgebung selbst darnach beurtheilt werden kann.
Nur das Vorzügliche der Berathschlagungen, snur
die angenommenen Beschlüsse, die Dekrete über
einzelne Gegenstände werden mitgetheilt werden.
So auch die Beschlüsse der Regierung, welche al-
len Bürgern wichtig sind, oder in einzelnen Fällen
wichtig werden können. Die besonders wichtigen
Fälle in den Gerichtshöfen werden ebenfalls ihren
Plaz darin finden. Der Gang der Nationaibiidung,
Her Natisnalmdustrie und des Nationalcharakters,
so wie der Gang der Polizei und der Verwaltern-
gen in der Republik, soll aus dieser Zeitschrift be-
merkt werden können. Alle Begebenheiten im In-
nern des Vaterlandes, besonders diejenigen, welche
für seine Unabhängigkeit, seine Wohifarch und dem
Charakter des Volkes wichtig seyn können, werden
darin mitgetheilt werden.

Auch alle auswärtigen Neuigkeiten, welche auf
die Menschheit überhaupt, und unser Vaterland
insbesondere, Einfluß haben können, oder vorzüglich ^

merlwurdig sind, worden zwekmäßig darin aufge- z
nommen werden.

Humanität befördern, wahre Aufklärung ver-
breiten, und dem Burger jedes Berufes, der Theil >

E n d e d e s e r

am allgemeinen Wohl nimmt, das Wesentlichste z«r
Kenntniß bringen, das ist die Absicht des Blattes.

Aufsätze, die sich nicht durch besonders Vortreff-
iichkeit oder Wichtigkeit auszeichnen, werden nicht
leicht Plaz darin erhalten; Fehden gar nicht.. Wenn
eim redlicher Bürger, der-durch hämische Verläun»
düngen an seiner Ehre gekränkt ist, sich in kurzen
bestimmten, auf Thatsachen gegründeten Erklärungen
rechtfertigen will, der kann sich an die Verfasser
wenden, und auf ihre Bereitwilligkeit zählen.

Mit Einem Wort, Vollständigkeit im Wichtigen
und Gemeinnützigen, Richtigkeit und Partheilosig-
kest, ist das Ziel, welches die Herausgeber der hei-
VÄischen Chronik zu erreichen sich bestreben werden.

Es wird täglich vom isten Oktober dieses Jahres
angerechnet, ein halber Bogen m Oktav erscheinen.

Für 144 Blatter oder sechs Monate psstftei ge-
liefert, werden die Nehmer acht Echweizerfranken be-

zahlen. Alle Postbureausund Postämter werden die Be-
stellung darauf annehmen. Bern, am 26. Sept.^gy.

Die Verfasser,
Lüthi v. Sol., Wernhard Huber

und H 0 fman n..

Alle Postämter in Helvetica sind eingeladen,
Abonnements auf diese Zeitung um den Preis von

8» Batzen anzunehmen, und sich dafür direkte an

die hiesige Zeittmgsexpedition zu wenden. Zu glsi-
cher Zeit wird das Publikum benachrichtigt, daß

alle Briefe oder Gelder, so an die hiesige Je tungs-
expedition gerichtet sind, frankirt seyn müßen, sonsten

sie nicht angenommen würden. Bern, 24. Sept. 1799»

Namens der Postabministr., F. Spengler.

Man sucht in das endesunterzogene Bureau

einen tauglichen Copisten, der sowohl in der dem,

scheu als französischen Sprache eine sauoere ortyo,

graphische Handschrift führet, und allenfalls auch

zu andern ZSekretariatsgcschäften gebraucht weroe»

konnte.
Fleiß, und eine unbescholtene Auffuhrung sim»

Haüpteigenschaften, welche von einem "

jelte gefordert werden; wer hierüoer die efto.oe

lichen Zeugnisse aufweiscn kann, und sonst dlê vc

langten Fähigkeiten zu besitzen Slaubt, mag

innert 4 Wochen von Dato an bei unterschritt,
m

Bureau melden, wo alsdann die naycrn^ttcc >.ge,

untèr denen die Annahme grschch/n.nmg, m »,

fahren sind. In Folge des Befàssev des^V^
ziehungs-Direktormms vom töten ükooember i,y8

wird diese Ankündigung hiermit vsscmuch dekann

gemacht. Basel, den 22. Sept. 5799-
Bureau des Reg-crungsstatlhäS

des Kaukous Basel.

st en Bands.
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